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Àufqrund des 5 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung
mit S 13 Abs.l des Bauqesetzbuches (BauGB), S 86 der
Landesbauordnunq Rheinland-Pfalz (LBauO) und S 24 der
Gerneindeordnung Rheinland-Pfalz fGernO) hat der Stadtrat
lrlolfstein in seiner Sitzung am 22.07.1996 die folgende
Satzung über die vereinfachte Anderung der Neufassung des
Bebauungsplanes rrHahnbach und Sandfeld[ im OrtsteÍ1 Roßbach
der Stadt lrfolfstein beschlossen, die nach Durchführung des
Anzeigeverfahrens (S 11 Abs.3 BauGB) hiernit nach S 12 BaucB
ortsübLich bekanntqemacht wird:

s1
D-açbrrdg-u-r¡gqa¡.
Die Dachneigungen betraqen 22 bís 48 Grad,
Ausnahmen können für Ànbauten (Nebentrakte) eines
Hauptgebäudes zuqrelassen werden, $¡enn sie sich dem
Erscheinungsbild des Hauptgebäudes (Hauptkörper)
unterordnen (S 31 Abs.1 BaUGB)

Die festgesetzten Dachnelgungen gelten nicht für Garagen
und untergeordnete Nebenanlaqen und Einrichtunqen im Sinne
des S 14 BauNVO.

s2
Daçlraufþ-au-t-eq¡-
Dachaufbauten zum Ausbau von Wohnungen im Dachgeschoß
(.z.g.Dachgauben) sind zugelassen, hlenn sie sich der
jeweí1ígen Hauptdachfläche wesentlich unterordnen und die
Traufe nicht unterbrechen.

s3
Kn-ie=ç=t@,e ¡

Kniestöcke dürfen bei Dachneigungen 22 bis 25 Grad die Höhe
von 25 cft, bei 26 bis 38 Grad die Höhe von 50 cm und bei 39
bis 48 Grad die Höhe von 75 cm, qemessen von Oberkante
Rohdecke bís Unterkante Fußpfette, nicht überschreiten.
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s4
Àußerkrafttreten bestehender Vorschriften:

Die Ziff. 7, 8 und 9 der textlichen Festsetzunqen zur
Neufassung des Bebauunqsplanes rrHahnbach und Sandfeldrr im
Ortsteil Roßbach der Stadt litolfstein werden aufgehoben.

ss
I¡k¡afttr&:
Die Satzung tritt nit der Bekanntmachung in Kraft.

Ilr-ru¿eise ¡:

l, .D,-q"rc-bf.-qlrru.ng des - vorge-çeheqe¡- .A.n-z.e-ige¡¡e"q.fa-Lrens..çle.nii,B. . L-1,1
Àþs-=-1- BatrGBl

Die Satzung íst der Kreisverwaltunqr -Untere
Bauaufsichtsbehörde- Kusel mit Schreiben vom 30.07.1996 gemäß
S 11 i.V.rn. S 13 Àbs.1 BaUGB anqezeiqt worden.
DaraufhÍn hat die Kreisverwaltung Kusel nit Schreiben vom
01.08.L996 - Az.z IIT/62-6LÙ-L3/Wolfstein 9b - nitqeteilt, daß
Verletzunqen von Rechtsvorschriften nicht qreltend gemacht
werden.
Die Durchftihrunqr des Anzeigeverfahrens (S 11 Abs.3 BaUGB) wird
hiernit qrenäß 5 12 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.

2-, Lauru l i lre r Ge ltunqsber ei cfr,- -deç.--Ee*þauungspfê¡-e s-i

Der qenaue Geltungsbereich (nähere Gebietsabgrenzunql) dieses
nach S 13 Abs. l- BaUGB im vereinfachten Verfahren geånderten
Bebauungsplanes (Satzung) ist in dem nachfolqenden
veröffentlichten Lageplanauszug dargestetlt.

3-=--E'i¡"çis¡t--r:¡den.-èeþ-êuungËp-]arr.Àuskunf t-t

Die Satzunqr über die vereinfachte Anderunqr der Neufassunq des
Bebauungsplanes rtHahnbach und Sandfeldrr im ortsteil RoBbach
der Stadt Wolfstein und j-hre Begründung, können ab heute bei
der Verbandsgemeindeverwaltun=o lrtolfstein, BergstraBe 2, Zimmer
2L3, während der allgemeínen Dienststunden (siehe Seite 2 der
rrRundschau für das Glan- und Lautertaltr) von jedermann
eingesehen werden. Über den Inhalt der Satzung wird auf
Verlangen auch Àuskunft erteilt.
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4, Eäl.Liqkelt !nd- -E-rlösehen-d-e-r Entsç¡ä-diql¡aqqansprüqt€. -LS=-4¿
Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Àbs. 4 des Bauqesetzbuehes-fBauGB)
vom 8.12.1986 lBGBl. I S. 2253\:

Àuf die Vorschriften des S 44 Àbs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Àbs. 4 BauGB über die Entschädigunq von durch den Bebau-
ungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die
Fältigkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädi-
gungsansprüche wird hingewiesen.

Danach kann der Entschädigungsberechtiqte Entschädiqrung
verlangen. wenn dÍe in den SS 39 bis 42 BauGB bezeichneten
Vermöqensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fä}1i9-
keit des Ànspruches dadurch herbeiführen, daß er die
Leistung der Entschädiqung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtiqen (Stadt lilolfstein) beantragt.

Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
in S 44 Àbs. 3 Satz 1 BauGB bezej-chneten Vermögensnachteile
eingetreten sind, die FäIligkeit des Anspruchs herbeige-
führt wird.

5---GpJ!e¡d@chlrn= ðer Ve le
vorschriften sowie von Mänoeln der Àbwä<runcr l$e 214 und 21,5
des Bausesetzbuches lBauGB) vom 8.L2.1986 fBcBl.I 5.2253):

Es wird darauf hingewiesen, daß die Verl-etzunql der in S 2l-4
Abs. 1- Nr. 1 und 2 BaUGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschrj-ften dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seít dieser Bekanntmachung schriftl-ich
qegenüber der Stadt Wolfstein qeltend gemacht worden ist.
Mänqel der Abwäqung sind ebenfalls unbeaehttich, wenn sie
nicht innerhalb von 7 Jahren seit dieser Bekanntmachung
gegentiber der Stadt Wolfstein qeltend gemacht worden sind.
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soII,
ist darzulegren.

-6_. Rechts*fplgen des L24
Fassunq vom 3l-.01- .1994 lGVB1.S.153) :

Satzunqen, die unter Verletzunq von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnunq für Rheinland-Pfalz oder
auf Grund der Gemeindordnung für Rheínland-Pfalz zustande
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung a1s von
Anfang an gültig zustande qekommen. Dies qilt. nicht,"r,venn
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i-. die Bestimmungen über die offentlichkeit der Sitzunqr,
díe Àusfertígung oder díe Bekanntmachunq der Satzung
verletzt worden sind, oder

2. vor Äblauf der in Satz 1- genannten Fríst die Aufsíchts-
behörde den Beschluß beanstandet oder jemand die
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung in !{olfstein,
unter Bezeichnunqr des Sachverhaltes, der die Verletzung
gegränden sol1,schriftlích geltend genacht hat.

Hat jemand eine Verletzunqr nach Satz 2 Nr. 2 geltend
gernacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz l- qenannten
Fríst jederrnann díese Verletzung geltend machen.

hlolf stein, den 08. OB .L996

(Kírch)
Sztadtbürgermeister.

XÞ3lEê-ÞlBå*â



Stadt lrlolfstein Wolfsteín, den 08.08.l-996
mp3/BegrHaSa

Vereinfachte li,nderung der Neufassung des Bebauungsplanes
rrHahnbach und Sandfeld[ in ortsteÍI Roßbach der Stadt
Wolfstein;

E_ru
1- Àllgemeines

Der Stadtrat Wolfstein hat in seiner Sitzung am 06.05.L996
beschlossen, den von der Kreisverwaltung Kusel mit Bescheid
vom 26.O2.L975 - Az.z S/6L1-L3-hlolfsteLn/9b - genehrnigten und
seÍt 26.03.T975 rechtskräftigen Bebauungrsplan trNeufassung des
Bebauungsplanes trHahnbach und Sandfeldtt ím ortsteíI Roßbach
der Stadt Wolfstein in vereinfachten Verfahren nach S l-3 Àbs.l
BaUGB hinsichtllch der Dachneiqungren, Dachaufbauten und
Kníestöcke zu ändern.

Durch die vereinfachte Änderung des Bebauunqsplanes wird nur
die äußere Gestal-tung der baulichen Ànlagen an die sich ín
Laufe der ZeiE geänderten Anschauungen wíe folgt angepaßt:

A) Dacbne.:a-gungent
Die Dachneiqrunøen betragen 22 bís 48 Grad.
Àusnahmen können für Anbauten (Nebentrakte) eínes
Hauptgebäudes zuqelassen werden, wenn sie sich dem
Erscheinungsbild des Hauptgebäudes (Hauptkörper)
unterordnen ( S 31- Abs . l- BaUGB ) .

Die festgesetzten Dachneigungen gelten nicht für Garagen
und untergeordnete Nebenanlaqren und Einrichtungen írn
Sinne des S 14 BauNVO.

þ,1-D=aqbau-f þes. er¡:
Dachaufbauten zum Ausbau von Wohnunqren irn Dachqreschoß
(2.8. Dachgauben) sind zugelassen, wenn sie sich der
jeweíIíqren Hauptd.achfläche wesenttích unterordnen und
die Traufe nicht unterbrechen.

qJ--K¡fo-s-tö-qke!
Kniestöcke dürfen beí Dachneiqrungen 22 bís 25 Grad díe
Höhe von 25 cr, beí 26 bis 38 Grad die Höhe von 50 cm und
bei 39 bis 48 Grad díe Höhe von 75 c;m, qemessen von Ober-
kante Rohdecke bis Unterkante Fußpfette, nicht über-
schreíten.

Diese Bebauungsplan-Änderung dient dern überwiegenden Interesse
und dern VorteÍl aller Grundstückseígentümer Ím Bebauunqs-
gebiet. Die vorgenannten Änderungen sind in den vorgesehenen
Umfange zum Wohle der Allgeneinheit erforderlÍch und nit einer
geordneten städtebaulichen Entwicklunq vereinbar. Àußerdem
tragen síe einem dringenden hlohnbedarf der Bevölkerung
besonders Rechnung.
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2. Planunoszíe1:

Durch díe änderunqfen der textlíchen Festsetzunqen wird díe ge-
stalterische ZíelseLzunq erreícht.

3. Erschlíeßuncr:

Durch díe iÙnderunqr des Bebauunqsplanes werden keine weiteren
Erschl ießungrsmaßnahmen erforderl ich .

4-EL¡ichenqröBei

Die F1ächenqröße von ca. 3,95 ha bleibt unverändert.

5. Flächennutzungsplan¡

Dèr Bebauunqrsplan íst irn Flächennutzunqsplan ausqewíesen.

6, l1lranoan Àae Elalr¡rrrtn¡cn] anae.

Díe vereínfachte Änderung berührt nicht die Grenzen des Bebau-
ungrsplanes.

7. Kosten der Erschließunq:

Durch die vereinfachte änderung fallen keine zusätzlichen Er-
schlíeßunqskosten an,

8. Ordnuncr des Grund und Bodens:

Díe Ordnung des Grund und Bodens ist votlzogen; weítere Maß-
nahmen werden nicht erforderlich.

g - Grrlnrilzficre rler PI anrrnrrr

Durch die anderungen werden díe Grundzriqre der Planung des qe-
nehnigrten Bebauungrsplanes nicht berührt.

Die für díesen Bebauunqrsplan bereits bestehende Konzeptíon der
ordnunql der st,ädtebaulichen Entwicklungr, die sich aus der Ge-
santheit und Zusammenschau der bestehenden planeríschen Fest-
setzunqen erqribt, bleibt in ihren grundsätzlichen Charakter
unanqetastet.

-rq,a(Kirch) c
Stadtbürgermeíster


